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 Veröffentlicht am 16.11.1993

Index

60/01 Arbeitsvertragsrecht

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §3 Abs1 Z1;

BSVG §3 Abs2;

LAG §2 Abs1 Z1;

LAG §5 Abs1;

Rechtssatz

Für die Frage der Unfallversicherungsp7icht nach § 3 Abs 1 Z 1 BSVG kommt es entscheidend darauf an, ob der VersP7

als selbständig Erwerbstätiger in einem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb tätig wird, wobei es an

sich ausreicht, daß eine land(forst)wirtschaftliche Tätigkeit im technischen Sinne entfaltet wird. Die Absicht sowie die

Möglichkeit einer Gewinnerzielung sind dabei nicht entscheidend (Hinweis E 4.6.1982, 81/08/0051).
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